130124 HOAI_2009 koltsegelemzes folyamata –MI
Kostenermittlung = 
költségelemzés  (költségellenőrzés) 
5 fázisban

Kostenrahmen = 
Költségkeret  meghatározás mennyiségi és minőségi mutatók ,helyszín  alapján     elvárt pontosság  ± 40 %  (Össz bekerülés és  építmény költségre bontva)
Kostenschätzung = 
költségbecslés  a vázlattervek mennyiségei alapján különös jelentőséggel a  BRI  (Bruttó Rauminhalt) Bruttó térfogat  Költségcsoportok 1. szintig. elvárt pontosság  ±  30 %

Kostengruppen 

/
Költségcsoportok  1-es szint 
· 100 Grundstück



Telek
· 200 Herrichten und Erschließen

Telek alakítás – csatlakozás költségei
· 300 Bauwerk – Baukonstruktionen

Építési  költségek

Épületszerkezetés építőmesteri munkák
· 400 Bauwerk – technische Anlagen
Építési költségek 

Gépészet épülettechnika
· 500 Außenanlagen


Külső  építmények, kert 
· 600 Ausstattung und Kunstwerke

Berendezés  és  műtárgyak
· 700 Baunebenkosten


Járulékos költségek 
Kostenberechnung = 
költségszámítás  a jóváhagyó tervek alapján  Költségcsoportok 2. szintjéig  tételfőcsoportok  (szakágak) szerint  elvárt pontosság  ± 20 %
· 300 Bauwerk – Baukonstruktionen

Építési  költségek

Épületszerkezet és építőmesteri munkák
· 310 Baugrube
· 320 Gründung
· 330 Außenwände 

· 340 Innenwände
· 350 Decken
· 360 Dächer 

· 370 Baukonstruktive Einbauten
· 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
Kostenanschlag = 
tételes költségvetés       Költségcsoportok 3. szint       elvárt pontosság  ± 10 %
Kostenfeststellung = költségelszámolás  bizonylatolás  ± 0 %
Der Begriff Kostenrahmen findet sich erstmals in der DIN 276-1:2006-11 – Kosten im Bauwesen. Danach dient „der Kostenrahmen … als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung (siehe Leistungsphasen nach HOAI) sowie für grundsätzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsüberlegungen und zur Festlegung der Kostenvorgabe.“

Der Kostenrahmen ist eine von fünf Stufen der Kostenermittlung im Bauwesen.

Der Kostenrahmen basiert insbesondere auf quantitativen Bedarfsangaben (z. B. Nutzeinheiten und Funktionselemente mit Flächen) und qualitativen Bedarfsangaben (z. B. Ausstattungsstandards) zum Bauwerk und gegebenenfalls auch auf Angaben zum Standort.

Nach DIN 276 müssen neben den Gesamtkosten noch mindestens die Bauwerkskosten ausgewiesen werden.

Auszug aus der ÖNORM B 1801-1, welcher das Kostenziel Kostenrahmen betrifft:

· Phase: Grundlagenermittlung
· Ziel: Vorgabe für Kostenschätzung und als Kostenkontrolle

· Grundlagen: Raum- und Funktionsprogramm mit Angaben über Nutzungsarten, Nutzergruppen und Nutzungsbereichen mit Quantitätsvorgaben (z. B. Anzahl der Personen, Flächen, Rauminhalte).
Qualitätsrahmen, gegliedert nach Kostenbereichen (z. B. Vorgaben durch Referenzobjekte)
Terminrahmen (z. B. Ecktermine, Meilensteine)

· Gliederung: planungs- und ausführungsorientiert: Kostenbereich

Bei der Kostenschätzung nach DIN 276 – Kosten im Bauwesen – werden die „Kosten auf der Grundlage der Vorplanung“ ermittelt. Die Kostenschätzung stellt somit eine Grundlage bei der Entscheidung über die Weiterführung der Vorplanung zur Entwurfsplanung (siehe Leistungsphasen nach HOAI) dar.

Sie basiert insbesondere auf den zeichnerischen Darstellung und sonstigen Planunterlagen der Vorplanung. Daraus lassen sich zu "bauende Mengen" ermitteln. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Brutto-Rauminhalt [m³ BRI]. Unter Verwendung von Kostenkennzahlen [€/m³ BRI] von vergleichbaren Projekten können dann die Kosten für das neue Projekt geschätzt werden. Selbstverständlich sind bei den in Ansatz gebrachten Kostenkennzahlen spezifische Besonderheiten (z. B. Lage, Erschließung, Qualitätsstandard) zu berücksichtigen.

Nach DIN 276 ist die Kostenschätzung in mindestens 7 Kostengruppen bis zur 1. Ebene der Kostengliederung zu gliedern.

Auszug aus der ÖNORM B 1801-1, welcher das Kostenziel Kostenschätzung betrifft:

· Phase: Vorentwurfsphase

· Ziel: Kostenvorgabe für die Kostenberechnung und als Kostenkontrolle

· Grundlagen: Vorentwurfsplanung mit Angaben über Nutzungsarten und Nutzungsbereiche mit Quantitätsangaben (z.B. Anzahl Räume, Flächen, Rauminhalte)

· Gliederung: planungsorientiert - Grobelement und ausführungsorientiert - Kostenbereich

Kostenberechnung           






Genauigkeit der Kostenermittlung im Bauwesen mit fortschreitender Planungstiefe[1]
Bei der Kostenberechnung werden im Bauwesen die „Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung“ nach DIN 276 Kosten im Bauwesen ermittelt. Die Kostenberechnung bietet mit der zugrunde liegenden weiterentwickelten Planung eine genauere Kostenermittlung als die im Planungsprozess vorangegangene Kostenschätzung. Ihr Ergebnis stellt eine Entscheidungsgrundlage über die Weiterführung des Projekts nach der Entwurfsplanung zur nächsten Stufe der Genehmigungsplanung dar (siehe Leistungsphasen nach HOAI). Im Bauwesen wird üblicherweise eine Genauigkeit von ± 20 % von einer Kostenberechnung erwartet.[1]
Die Kostenberechnung basiert auf den durchgearbeiteten Entwurfszeichnungen und ggf. den Massenermittlungen. Bedarfsweise werden Detailpläne und Beschreibungen solcher Einzelheiten einbezogen, die aus den Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen sind. Die Kostenberechnung ist nach DIN 276 mindestens bis zur 2. Ebene der Kostengliederung zu präzisieren.

Zur Durchführung ergeben sich zwei methodische Ansätze:

· Aufteilung der Kosten, die im Rahmen der Kostenschätzung ermittelt wurden, auf die Kostengruppen der zweiten Ebene (Bauelemente).

· Ermittlung der zu „bauenden Mengen“ nach dem Bauelementekatalog. Als Beispiel wird das Bauelement „Außenwände“ der Kostengruppe 330 genannt. Unter Verwendung von Kostenkennzahlen (z. B. €/m³ oder €/m²) von vergleichbaren Projekten werden die Kosten für das neue Projekt berechnet und die spezifischen Qualitätsstandard zu berücksichtigen. Dieses Verfahren ist im Rahmen eines Planungsauftrages gesondert zu vereinbaren und damit zusätzlich zu vergüten.

Die Abrechnung dieser Leistung ist in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)im § 15 unter Beschreibung des Leistungsbildes der Entwurfsplanung geregelt: eine Kostenberechnung ist nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht vorzunehmen ist. Als Besondere Leistungen – die gesondert vergütet werden - ist eine „Kostenberechnung durch Aufstellen von Mengengerüsten oder Bauelementkatalog“ vorgesehen.


Auszug aus der ÖNORM B 1801-1 mit Bezug zur Kostenberechnung:

· Phase: Entwurfsphase

· Ziel: Kostenvorgabe für den Kostenanschlag und als Kostenkontrolle

· Grundlagen: Entwurfsplanung mit Angaben über Nutzungsarten und Räume mit Quantitätsangaben (z. B. Raumflächen, Rauminhalte)

· Gliederung: planungsorientiert – Element und ausführungsorientiert – Leistungsgruppe

Kostenanschlag

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche 

Der Begriff Kostenanschlag wird häufig als Kurzform des Kostenvoranschlags verwendet, der eine kaufmännische Vorkalkulation darstellt und mit einem rechtsverbindlichen Angebot vergleichbar ist.

Der im Bauwesen eingeführte Kostenanschlag wird jedoch vom Planer des Bauherrn (in der Regel ist dies der Architekt) erstellt. Grundlage sind die Einheits- oder Pauschalpreise der Angebote. Sollte vom Bauherrn ein sog. "bepreistes Leistungsverzeichnis" verlangt werden, ist dies eine „Besondere Leistung“ im Sinne von § 3 Abs. 3 HOAI.

Nach DIN 276 – Kosten im Bauwesen – werden beim Kostenanschlag die „Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung“ ermittelt. Der Kostenanschlag ist zweistufig zu betrachten, da er einerseits „eine Grundlage für die Entscheidung über die Ausführungsplanung“ [1] darstellt und somit noch in der der Leistungsphase 4 nach § 15 HOAI „Genehmigungsplanung“ (siehe Leistungsphasen nach HOAI) erstellt werden muss. Anderseits dient der Kostenanschlag der „Vorbereitung der Vergabe“ und ist damit in der Leistungsphase 7 nach § 15 HOAI „Mitwirkung bei der Vergabe“ zu erstellen. Zu beachten ist jedoch, dass im Leistungsbild der HOAI in der Leistungsphase 4 der Kostenanschlag nicht genannt ist, sondern erst in der Leistungsphase 7.

Der Kostenanschlag basiert auf den Planungsunterlagen, wie zum Beispiel endgültigen vollständigen Ausführungs-, Detail und Konstruktionszeichnungen. Mit einzubeziehen sind z. B. Berechnungen zum Standsicherheitsnachweis oder zum Wärmeschutz aber auch Leistungsbeschreibungen.

Da nach DIN 276 der Kostenanschlag mindestens bis zur 3. Ebene der Kostengliederung (siehe DIN 276) vorzusehen ist, anderseits aber auch nach den vorgesehenen Vergabeeinheiten zu ordnen ist, ergibt sich in der Regel entsprechend dem Projektablauf ein Vorgehen in mehreren Schritten:

· 1. Schritt: Ermittlung Kosten, nach den Kostengruppen der dritten Ebene (Bauelemente). Als Beispiel wird das Bauelement „Tragende Außenwände“ der Kostengruppe 331 genannt. Unter Verwendung von ermittelten Mengen und Kostenkennzahlen [z. B. €/m³ oder €/m²] von vergleichbaren Projekten können dann die Kosten für das neue Projekt berechnet werden. Selbstverständlich sind bei den in Ansatz gebrachten Kostenkennzahlen die spezifischen Qualitätsstandard zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist der Kostenanschlag fortzuschreiben, falls sich während der Ausführungsplanung herausstellt, dass die Annahmen, die „zur Entscheidung über die Ausführungsplanung“ angenommen wurden, falsch waren.

· 2. Schritt: Umsortieren der nach Bauelementen strukturieren Kosten nach den vorgesehenen Vergabeeinheiten. Diesen „Sollkosten“ können dann die Angebote gegenübergestellt werden.

Auszug aus der ÖNORM B 1801-1, welcher das Kostenziel Kostenanschlag betrifft:

· Phase: Ausführungsphase

· Ziel: Kostenvorgabe für die Auftragsvergabe und als Kostenkontrolle

· Grundlagen: Ausführungsplanung (Vorabzug) mit Angaben über Nutzungsarten und Räume mit Quantitätsangaben.

· Gliederung: planungsorientiert - Elementtyp und ausführungsorientiert - Leistungsposition

Im Rahmen einer Kostenfeststellung werden entstandene Kosten erfasst, somit dokumentiert und gegebenenfalls für Vergleiche aufbereitet. Damit kann die Ermittlung von relativen Kennzahlen verbunden sein.

Im Bauwesen ist die Kostenfeststellung in der DIN 276-1:2006-11 – Kosten im Bauwesen definiert. Grundlage sind danach Schlussrechnungen und andere Kostenbelege sowie gegebenenfalls auch Nachweise über Eigenleistungen. In einem ersten Schritt werden die Kosten nach den am Bau beteiligten Unternehmen strukturiert. Danach müssen aber nach DIN 276 die Kosten in Kostengruppen bis zur 3. Ebene unterteilt werden (siehe hierzu DIN 276).

Die Kostenfeststellung ist eine von fünf Stufen der Kostenermittlung im Bauwesen.

Die deutsche HOAI geht davon aus, dass sie in der Leistungsphase 8 nach § 15 HOAI "Objektüberwachung" erstellt wird.

Kostengliederung [Bearbeiten]

Zusammenhängende Kosten werden in Kostengruppen gegliedert. In der 1. Ebene der Kostengliederung werden die Gesamtkosten in folgende sieben Kostengruppen gegliedert:

· 100 Grundstück
· 200 Herrichten und Erschließen
· 300 Bauwerk – Baukonstruktionen
· 400 Bauwerk – technische Anlagen
· 500 Außenanlagen
· 600 Ausstattung und Kunstwerke
· 700 Baunebenkosten
Für die genauere Kostenermittlung werden Kosten in die 2. Ebene, noch genauer in die 3. Ebene aufgeschlüsselt, zum Beispiel die Kostengruppe 300 in (auszugsweise):

· 310 Baugrube
· 320 Gründung
· 330 Außenwände 

· 331 Tragende Außenwände
· 332 Nichttragende Außenwände
· 333 Außenstützen
· 334 Außentüren und -fenster
· 335 Außenwandbekleidungen, außen
· 336 Außenwandbekleidungen, innen
· 337 Elementierte Außenwände
· 338 Sonnenschutz
· 339 Außenwände, sonstiges
· 340 Innenwände
· 350 Decken
· 360 Dächer 

· 361 Dachkonstruktionen
· 362 Dachfenster, Dachöffnungen
· 363 Dachbeläge
· 364 Dachbekleidungen
· 369 Dächer, sonstiges
· 370 Baukonstruktive Einbauten
· 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, sondern weist Lücken auf.

Unter bestimmten Umständen (zum Beispiel Modernisierung) lässt die DIN 276-1:2008-12 eine ausführungs- oder gewerkeorientierte Gliederung der Kostenermittlung zu, d.h. die Kosten werden statt nach Bauteilen (zum Beispiel Wände und Decken) nach Gewerken (zum Beispiel Trockenbau und Mauerwerksarbeiten) gegliedert. Diese Gliederung vereinfacht die vom Planer gemäß HOAI zu leistende Kostenverfolgung zwischen Kostenberechnung (in der Entwurfsphase durch den Planer erstellt) und dem Kostenanschlag (in der Vergabephase der Aufträge, Auftragssummen der beauftragten Unternehmen). Auch beim Kostenanschlag und der Kostenfeststellung ist eine Gliederung nach Vergabeeinheiten zusätzlich zur Gliederung nach Kostengruppen vorzunehmen.

